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K 006 DGB-Bezirksvorstand Sachsen

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Erledigt durch Antrag S 001

Antragsrecht für die Jugendkonferenzen

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen, dass die Satzung des DGB dahingehend geändert wird, dass auch Kon
ferenzen von Personengruppen (aktuell Jugend und Frauen) antragsberechtigt sind zu den jeweiligen Konferenzen
bzw. zum Kongress des DGB auf allen Ebenen (Region, Bezirk und Bund).


